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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Renner (Die LINKE) 

und

A n t w o r t

des Thüringer Innenministeriums

Wechsel von Thüringer Beamten und Beamtinnen in ein anderes Bundesland oder 
zum Bund

Die Kleine Anfrage 1382 vom 30. März 2011 hat folgenden Wortlaut:

Thüringer Beamte und Beamtinnen können ein Versetzungsgesuch gemäß § 15 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz 
stellen, wenn sie in ein anderes Bundesland oder zum Bund wechseln wollen. Die Versetzung in ein anderes 
Bundesland geht in der Regel einher mit einem (Ring)Tausch von zu versetzenden Beamtinnen und Beamten, 
um eine ungleiche Belastung zwischen den Bundesländern auszuschließen. Hierzu können versetzungsbe-
antragende Beamte und Beamtinnen auch eine/n entsprechende/n Tauschpartner bzw. Tauschpartnerin be-
nennen, der/die im Gegenzug in das Bundesland Thüringen als Beamter bzw. Beamtin wechseln will.
Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (Artikel 45) garantiert die Freizügigkeit der Ar-
beitnehmer in der EU.
Er enthält aber auch eine Ausnahmeregelung, wonach diese Bestimmungen "auf die Beschäftigung in der 
öffentlichen Verwaltung" keine Anwendung finden. Der Europäische Gerichtshof hat jedoch diese Ausnah-
meregelung in verschiedenen Urteilen als Abweichung vom Grundprinzip der Freizügigkeit und der Nicht-
diskriminierung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Beamtinnen und Beamten bewertet.

Ich frage die Landesregierung:

1. Nach welchen Verfahren wird die Versetzung von Beamtinnen und Beamten in andere Bundesländer 
oder zum Bund derzeit organisiert (bitte unterscheiden in Versetzung ohne Tausch, Versetzung im Rah-
men eines Ringtauschs und Dienstpostentauschs)?

2. Wie viele Gesuche auf Versetzung in andere Bundesländer oder zum Bund wurden von Thüringer Be-
amtinnen und Beamten in den Jahren 2009 und 2010 gestellt? Wie viele davon waren Anträge auf Ver-
setzung im Rahmen eines Dienstpostentauschs?

3. Wie verteilen sich jeweils die Versetzungsgesuche aus den Jahren 2009 und 2010 auf Polizisten, Leh-
rer sowie Beamte in den Ministerien und nachgeordneten Behörden (bitte nach Frauen und Männern 
getrennt ausweisen)?

4. In welche Bundesländer (einschließlich Bund) wurden die Versetzungsgesuche in den Jahren 2009 und 
2010 jeweils in welcher Anzahl gestellt (bitte unterteilen in Dienstpostentausch und Versetzung ohne 
Tausch)?

5. Welche Gründe wurden in wie vielen Fällen in den Jahren 2009 und 2010 von den Beamten und Be-
amtinnen zur Begründung des Versetzungsgesuches angegeben (z. B. Zusammenführung von Familie 
bzw. Eheschließung, räumliche Distanz zum Arbeitsplatz, Pflege eines Familienangehörigen, berufliche 
erschwerende Situation des Ehe- bzw. Lebenspartners bzw. der -partnerin u. a.)?
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6. In wie vielen Fällen wurde in den Jahren 2009 und 2010 dem Versetzungsgesuch stattgegeben (bitte ge-
sondert für Polizisten und Polizistinnen, Lehrer und Lehrerinnen sowie Beamte und Beamtinnen in den 
Ministerien und nachgeordneten Behörden auflisten)?

7. Wie viele der Versetzungen in andere Bundesländer oder zum Bund waren Ergebnis eines Dienstpos-
tentauschs zwischen Bundesländern und dem Bund (bitte gesondert für Polizisten und Polizistinnen, 
Lehrer und Lehrerinnen sowie Beamte und Beamtinnen in den Ministerien und nachgeordneten Behör-
den auflisten)?

8. Wie vielen Versetzungen in das Bundesland Thüringen wurde in den Jahren 2009 und 2010 zugestimmt 
(bitte gesondert für Polizisten und Polizistinnen, Lehrer und Lehrerinnen sowie Beamte und Beamtinnen 
in den Ministerien und nachgeordneten Behörden auflisten)? Wie viele davon waren jeweils Versetzun-
gen im Rahmen eines Dienstpostentauschs bzw. eines Ringtauschs?

9. In wie vielen Fällen wurde in den Jahren 2009 und 2010 dem Versetzungsgesuch nicht stattgegeben 
(bitte gesondert für Polizisten und Polizistinnen, Lehrer und Lehrerinnen sowie Beamte und Beamtin-
nen in den Ministerien und nachgeordneten Behörden auflisten sowie jeweils nach Versetzungen ohne 
Tausch, Dienstpostentausch)?

10. Welche Gründe waren seitens des Dienstherrn für die Ablehnung eines beantragten Dienstpostentauschs 
benannt worden?

11. In wie vielen Fällen haben die betroffenen Beamten und Beamtinnen bei negativer Entscheidung über 
den beantragten Dienstpostentausch den Rechtsweg in 2009 und 2010 und mit welchem Ergebnis be-
schritten?

Das Thüringer Innenministerium hat die Kleine Anfrage namens der Lan desre gierung mit Schreiben vom 
15. Mai 2011 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Über eine Versetzung von Beamten in andere Bundesländer oder zum Bund wird in der Regel unter Be-
rücksichtigung aller in die Entscheidung einzubeziehenden Gesichtspunkte im Einzelfall entschieden. Vor-
gegebene Verfahren existieren, außer im Lehrerbereich ("Lehreraustauschverfahren"), nicht. 

Zu 2.:
In den Jahren 2009 und 2010 wurden folgende Versetzungsgesuche gestellt:

Jahr Versetzungsgesuche insgesamt 
(einschließlich TSK und TRH)

davon mit Tauschpartner (einschließlich 
Lehreraustauschverfahren)

2009 74 54

2010 73 52

Zu 3.:
Die Versetzungsgesuche verteilen sich wie folgt:

2009 2010

Frauen Männer Frauen Männer
Polizisten 7 11 7 14
Lehrer 21 6 26 3
Ministerien, TSK und TRH sowie 
nachgeordnete Behörden (ohne Po-
lizisten und Lehrer)

19 10 17 6
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Zu 4.:
Die Versetzungswünsche gestalten sich im Einzelnen wie folgt:

Jahr Bund/Land Anzahl davon mit Tauschpartner  
(einschließlich Lehreraustauschverfahren)

2009 Bund 4 1
Baden-Württemberg 5 5

Brandenburg 7 6
Hessen 12 11

Niedersachsen 3 2
Nordrhein-Westfalen 5 2

Sachsen 11 5
Sachsen-Anhalt 15 15

Insgesamt erfolgten im Jahre 2009 zwölf weitere Versetzungen auch nach Bayern, Berlin, Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein (davon fünf mit Tauschpartner, 
einschließlich Lehreraustauschverfahren). Auf eine differenzierte Angabe wurde aus Datenschutzgründen 
verzichtet. 

2010 Bund 7 5
Baden-Württemberg 6 6

Bayern 7 5
Berlin 3 3

Brandenburg 3 3
Hessen 9 6

Niedersachsen 6 4
Rheinland-Pfalz 3 0

Sachsen 14 8
Sachsen-Anhalt 9 8

Insgesamt erfolgten im Jahre 2010 sechs weitere Versetzungen nach Mecklenburg-Vorpommern, Nord-
rhein-Westfalen und Schleswig-Holstein (davon zwei mit Tauschpartner, einschließlich Lehreraustausch-
verfahren). Auf eine differenzierte Angabe wurde aus Datenschutzgründen verzichtet. 

Zu 5.:
In den Versetzungsgesuchen zum Bund bzw. in andere Bundesländer wurden, soweit bekannt, nahezu aus-
schließlich private Gründe angegeben. 

Jahr Grund Anzahl
2009 persönliche und familiäre Gründe 67

berufliche Gründe 5
2010 persönliche und familiäre Gründe 71

berufliche Gründe 1

Zu 6.:
In den Jahren 2009 und 2010 wurde den Versetzungsgesuchen zum Bund bzw. in andere Bundesländer 
wie folgt stattgegeben:

2009 2010
Polizistinnen und Polizisten 12 11
Lehrerinnen und Lehrer 15 12
Beamtinnen und Beamte der Minis-
terien, TSK und TRH sowie Beamtin-
nen und Beamte nachgeordneter Be-
hörden (ohne Polizisten und Lehrer)

22 14
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Zu 7.:
Ob es bei den vorgenommenen Versetzungen einen "Tausch" der jeweils konkret von den Beamten besetz-
ten Dienstposten gegeben hat, war nicht ermittelbar. Die Anzahl der Versetzungen, in denen ein Personal-
tausch (einschließlich Lehreraustauschverfahren) stattgefunden hat, ergibt sich aus der Antwort zu Frage 4. 

Zu 8.:
Die Anzahl der Versetzungen nach Thüringen wurden und werden, soweit es sich nicht um eine Versetzung 
mit Tauschpartner (einschließlich Lehreraustauschverfahren) handelt, nur teilweise erfasst, sodass die nach-
folgenden Angaben nicht abschließend sind.

2009 2010

Versetzungen 
nach Thüringen

davon mit 
Tauschpartner 
(einschließlich 

Lehreraustausch-
verfahren)

Versetzungen 
nach Thüringen

davon mit 
Tauschpartner 
(einschließlich 

Lehreraustausch-
verfahren)

Polizistinnen und Polizisten 14 11 17 11

Lehrerinnen und Lehrer 23 23 17 17

Beamtinnen und Beamte der 
Ministerien, TSK und TRH so-
wie Beamtinnen und Beamte 
des nachgeordneten Bereichs 
(ohne Polizisten und Lehrer)

18 9 12 3

Zu 9.:
Aus der Gegenüberstellung der Antworten zu den Fragen 2 und 6 ergibt sich, dass im Jahre 2009 insge-
samt 25 und im Jahre 2010 insgesamt 36 Versetzungsgesuchen zum Bund bzw. den anderen Ländern nicht 
stattgegeben wurde. 

Im Lehreraustauschverfahren wurde im Jahr 2009 der Versetzung von 26 Lehrkräften und im Jahr 2010 
der Versetzung von 47 Lehrkräften nach Thüringen nicht zugestimmt. Im Bereich der Polizei wurde im Jah-
re 2009 in insgesamt 34 Fällen und im Jahre 2010 in insgesamt 25 Fällen einer Versetzung nach Thürin-
gen nicht stattgegeben. 

Eine Erhebung aller (insbesondere der nicht erfolgreichen) Versetzungsgesuche nach Thüringen war nicht 
möglich, da hierfür eine umfassende Abfrage beim Bund und den anderen Bundesländern erforderlich ge-
wesen wäre. Denn einerseits wird nicht jedes gestellte Versetzungsgesuch nach Thüringen bekannt, zum 
anderen erfolgt - wie bereits zur Frage 8 mitgeteilt - keine flächendeckende Erfassung der Versetzungen 
nach Thüringen. 

Zu 10.:
Soweit bekannt, wurden Versetzungsanträge (sowohl von als auch nach Thüringen) u. a. deshalb abgelehnt, 
weil kein entsprechender Tauschpartner (auch im Rahmen des Lehreraustauschverfahrens) zur Verfügung 
stand und die Personalsituation keinen Personalabgang ohne eine entsprechende Kompensation zuließ.

Zu 11.:
Es sind keine Fälle bekannt, in denen nach einer negativen Entscheidung der Rechtsweg beschritten wor-
den ist. 

Geibert
Minister


